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Editorial
Die Kassenführung ist seit Jahrzehnten ein beliebter Prüfungsschwer-

punkt in Betriebsprüfungen.

Technisch sind Kassensysteme immer komplexer geworden. Die Funkti-

onen wurden vielfältiger und die Geschäftsmodelle kreativer. Moderne, 

elektronische Kassensysteme entwickelten sich zunehmend als zentrale 

Anlaufstelle aller Geschäftsprozesse und als Dokumentationsplattform 

wichtiger (steuer-)relevanter Aufzeichnungen im Unternehmen.

Diese Aufzeichnungen waren und sind sehr volatil und daher anfällig für 

Manipulationen.

Das haben auch die Finanzbehörden erkannt und es ist tatsächlich ein 

internationales Problem. Andere Länder waren bereits in den 1980er Jah-

ren aktiv und haben fiskalische Speicher eingeführt. Dagegen wurde in 

Deutschland erst im Dezember 2016 das Gesetz zum Schutz vor Ma-

nipulationen an digitalen Grundaufzeichnungen (kurz: KassenG) veröf-

fentlicht, in dem der Gesetzgeber sein novelliertes Sicherheitskonzept im 

Kontext elektronischer Kassensysteme vorstellte.

Das KassenG besteht aus folgenden Bestandteilen, die ausschließlich im 

Zusammenspiel miteinander ihr volles Potenzial entfalten:

	� Gesetzlich geregelte Einzelaufzeichnungspflicht.

	� Implementierung von zertifizierten Technischen Sicherheits

einrichtungen (zTSE).

	� Belegausgabepflicht mit neuen Belegangaben.

	� Mitteilungspflicht für elektronische Aufzeichnungssysteme.
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	� Einführung einer Kassen-Nachschau.

	� Etablierung eines Datenstandards (DSFinV-K).

	� Erweiterung der Bußgeldvorschriften.

Die elektronische Kassenführung wurde durch das KassenG technolo-

gisch anspruchsvoller und (noch) komplizierter. Hunderte Seiten sind zu 

lesen, um einen ganzheitlichen und vollständigen Einblick zu erhalten.

Dies stellt sowohl Unternehmen, Steuerberater  als auch Kassenfach-

händler vor große Herausforderungen und zwingt gleichzeitig alle an 

einen Tisch, um die unterschiedlichen Kompetenzbereiche zu konsolidie-

ren. Anders wird dieser Themenbereich nicht zu meistern sein.

Dieses Werk soll einen schnellen und gezielten Überblick über die wich-

tigsten steuerrechtlichen Regelungen im Rahmen der elektronischen Kas-

senführung auf den Punkt bringen.

Bei allen Fragen sprechen Sie bitte Ihren Steuerberater oder Kassendienst-

leister an.

Gerd Achilles, Viktor Rebant� April 2025

Hinweis

In dieser Publikation wird aus Gründen der besseren Lesbarkeit in 

der Regel das generische Maskulinum verwendet. Die verwendete 

Sprachform bezieht sich auf alle Menschen, hat ausschließlich re-

daktionelle Gründe und ist wertneutral.
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1	Wie finde ich das  
„richtige“ Kassensystem?

Die Wahl des richtigen Kassensystems ist für jedes Unternehmen eine 

entscheidende Aufgabe, die weit über die betriebswirtschaftlichen Über-

legungen hinausgeht. In der heutigen Zeit sind regulatorische Anforde-

rungen mindestens genauso wichtig, wenn nicht sogar wichtiger.

Anforderungsmatrix

Zunächst müssen die spezifischen Anforderungen des Unternehmens ver-

standen werden. Das Kassensystem sollte in der Lage sein, alle essenzi-

ellen Prozesse abzubilden, insbesondere sollte der Verkaufsprozess alle 

wichtigen Funktionen beinhalten.

Beispielhafter Funktionskatalog:

	� Umsatzanalysen (nach Kunden, Artikel, Tagen, Uhrzeiten…).

	� Integration anderer Programmteile, z. B. Warenwirtschaft,  

Finanzbuchhaltung.

	� Branchenspezifische Funktionen.

	� Anbindung ergänzender Hardware, z. B. EC-Geräte, Bondrucker.

	� Innovative Bedienung, z. B. Touch-Eingabe.

	� Automatisierte Durchführung von Export-Routinen.

	� Anbindung an Online-Shops (eCommerce).

	� Individuelle Benutzerrechtevergabe.
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	� Historisierungen und benutzerbezogene Protokollierungen innerhalb 

der Software (Wer hat wann, was und wo gemacht?).

	� Schnittstellen zum Steuerberater (z. B. DATEV Kassenbuch online).

	� Erfüllung der Mitteilungspflicht gem. § 146a Abs. 4 AO durch  

Bereitstellung

	– eines Reports über die meldepflichtigen Angaben  

(Mindestumfang) oder,

	– einer XML-Datei zum Import in MEIN ELSTER oder

	– durch Übermittlung der meldepflichtigen Angaben über die sog. 

ERiC-Schnittstelle.

	� Anbindung an Tools zur Datenvisualisierung.

	� Spezielle Funktionen und Erfassungen für

	– Ein- und Mehrzweckgutscheine,

	– Rabatt(-aktionen),

	– Erfassung von Trinkgeldern,

	– Pfandaus- und Rückgabe,

	– Bestandsverwaltung/Warenlager,

	– Abschreibebuch im Warenlager.
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Gleichzeitig ist die Einhaltung von regulatorischen Vorgaben, wie die 

ordnungsgemäße Aufzeichnung von Geschäftsvorfällen und die Sicher-

stellung der Datenintegrität und Vollständigkeit gem. der gesetzlichen 

Bestimmungen unerlässlich und sollte mit den betriebswirtschaftlichen 

Funktionalitäten gleichwertig bewertet werden.

Dafür sollte auch der Kassenhersteller ausführliche Dokumentationen 

vorhalten können. Neben einem gut gepflegten Handbuch oder einer 

jederzeit erreichbaren Online-Hilfe sollte der Kassenhersteller eine (tech-

nische) Verfahrensdokumentation zu seinem System vorhalten können. 

Insbesondere sollte die Umsetzung der DSFinV-K und die ggf. getroffenen 

Annahmen und Interpretationen beschrieben werden können. Einzelne 

Kassenhersteller haben eigenständige kaufmännische Abteilungen, die 

ihre Kunden bei Fragen zum System im Kontext einer digitalen Betriebs-

prüfung unterstützen.

Praxistipp

Beim Erwerb eines Kassensystems bzw. bei der Entscheidung für 

einen Kassenhändler sollte nicht ausschließlich auf die monetä-

ren Aspekte geachtet werden. Kann der Kassenhersteller keine 

Dokumentationen bereitstellen oder redet regulatorische Anfor-

derungen klein, sollte von diesem Kassenhersteller Abstand ge-

nommen werden. 
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Auswahl des Kassenfachhändlers

Die Auswahl des richtigen Kassenfachhändlers ist ein kritischer Schritt. 

Obwohl theoretisch jeder Kassensysteme verkaufen darf, verfügen nicht 

alle Anbieter über die notwendige Kompetenz und Erfahrung. Ein kom-

petenter Fachhändler kann nicht nur bei der Auswahl des richtigen Sys-

tems beraten, sondern bietet auch Support und Serviceleistungen nach 

dem Kauf. Dies ist besonders wichtig, da das Kassensystem eine zentrale 

Rolle im täglichen Geschäftsbetrieb spielt.




